
Die Zuwendung wurde vergeben nach der Fachförderrichtlinie der Landeshauptstadt Dresden zur 
Förderung von Klein- und Kleinstunternehmen (KU) im Rahmen der Richtlinie „Nachhaltige integ-
rierte Stadtentwicklung EFRE 2021–2027“. Es handelt sich um Mittel der Europäischen Union, die 
über den Freistaat Sachsen an Städte und Gemeinden fließen und zur Überwindung struktureller 
Defizite und zur Sicherung der Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit dienen. Dresden hat sich auf 
zwei Fördergebiete festgelegt.
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